
Zusammenwirken von Strafantrag, Privatklage und Schiedsamt

Beabsichtigt der 
Antragsteller 
Privatklage? 

SchA bearbeitet ggf. 
als rein 

bürgerl.-rechtliche 
Streitigkeit 

nein

ja

Antrags- 
möglichkeiten

Strafantrag und -anzeige 
bei StA 

(Rücknahme ist jederzeit 
möglich; dann aber keine 

erneute Antragstellung 
möglich; § 77d StGB)

StA bejaht öff. 
Interesse ?

Strafverfahren; 
Privatkläger 

scheidet aus dem 
Verfahren aus. 

Keine 
Bearbeitung 
durch SchA 

ja

Antrag nur an 
SchA

Gleichzeitig 
Strafantrag bei 
StA/Polizei und 
Antrag bei SchA 
(unglücklichste 

Alternative)

Durch ASt Antrag 
an SchA; Frist nach 

77b StGB ist auf 
jeden Fall gewahrt; 
Prüfung 380 StPO 

ist durch StA bereits 
erfolgt

nein

Prüfung: Sind 
NUR Straftaten 

nach § 380 StPO 
betroffen?

Keine Bearbeitung durch SchA  

Ausnahme: Besteht der ASt 
trotz abgelaufener Frist auf 

Sühneversuch, darf die SchP 
nicht ablehnen (s. Hartung/ 
Serve); das steht aber im 

Gegensatz zu VV1 zu § 39 - 
Antragsrücknahme - s.o.

nein

Anteil StA
Anteil 
SchA

Prüfung: Ist bei 
Antragseingang die 

3-Monats-Frist gem. § 
77b StGB gewahrt?

ja

nein

Antragsbearbeitung 
Ladung 

Verhandlung 
(Strafantragsfrist ruht 
gem. § 77b (5) StGB 

bis zur Ausstellung der 
Sühnebescheinigung)

ja

SchA sollte StA über 
Sühneantrag informieren und 
Antwort/Entscheidung der StA 

abwarten

oder wird parallel tätig 
(unglücklich)

Vergleich?
Sühne- 

bescheinigung
nein

Privatklage darf nicht erhoben werden. 
Achtung: Ein gestellter Strafantrag läuft 

weiter und wird durch den Vergleich 
nicht unwirksam. ASt sollte sich daher 

im Vergleich verpflichten, den 
Strafantrag zurückzunehmen.
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Abkürzungen: 
StA: Staatsanschaltschaft 
SchA: Schiedsamt 
SchP: Schiedsperson 
ASt: Antragsteller(in) 
StGB: Strafgesetzbuch 
StPO: Strafprozeßordnung 

Antragsrücknahme 
Ein zurückgenommener oder als 

zurückgenommen geltender 
Antrag kann (nur) innerhalb der 
Strafantragsfrist - bei Bedrohung 
innerhalb der Verjährungsfrist - 

wiederholt werden. 
(VV 1 zu § 39)

oder z.B. ...

Folge bei 
unentschuldigtem 
Nichterscheinen

bürgerliche Rechtsstreitigkeiten a) ASt erscheint nicht: Verfahren ruht; § 23 (1)
b) AGg erscheint nicht: Beendigung des Verfahrens 
(Erfolglosigkeitsbescheinigung); § 23 (2) i.V.m. § 29a (1) a)
es sei denn, der ASt beantragt 2. Termin; § 23 (2)

gemischte und reine Strafsachen a) ASt erscheint nicht: Antrag gilt als zurückgenommen; § 39 (2) 
ggf. Ordnungsgeld bis 80,00 €; § 39 (4)
nach 1-Monatsfrist f. Ordnungsgeld: abrechnen
b) AGg erscheint nicht: 
ba) 2. Termin von Amts wegen, wenn beide Parteien in derselben 
Gemeinde wohnen

oder z.B. ...

oder z.B. ...

Gemischte Streitigkeiten sind gewissermaßen die Kombination aus bürgerlich-
rechtlichen Forderungen (z.B. Entschuldigung, Widerruf, Schmerzensgeld) und der 
Forderung nach Bestrafung („Ich beabsichtige Privatklage“). 
 
Die genannte Kombination dürfte der Normalfall sein, wenn eine Straftat dem Antrag zu 
Grunde liegt. 
 
Auch hier gilt die sogenannte 3-Monatsfrist für die Privatklage (siehe bei Strafsachen). 
Ist diese Frist bei Antragstellung bereits abgelaufen,  

und ... und ... und ...


